
An die Schriftführerin des
Rates der Stadt
Frau Reichelt

Antrag: Heimatgefühl am Flaggenmast

Der Rat der Stadt Duisburg möge beschließen:
Ab sofort wird am Rathaus der Stadt Duisburg durchgängig beflaggt, gemäß Verwaltungsvorschrift
zum Gesetz über das öffentliche Flaggen bedeutet dies, dass täglich die Bundesflagge, die
Landesflagge sowie die Flagge der Stadt Duisburg zu hissen ist.

Begründung:
Die Bundes- und Landesflagge stehen für unser Grundgesetz und für die Verfassung des Landes
Nordrhein-Westfalen und sind damit wehende Symbole für unsere freiheitlich-demokratische
Grundordnung. Das tägliche Hissen dieser symbolträchtigen Flaggen kann und soll dazu beitragen,
sich der elementaren Bedeutung dieser Grundwerte bewusst zu werden.

Die Flagge der Stadt Duisburg hingegen steht für unsere Heimatstadt, auf die wir zurecht stolz sein
dürfen. Die tägliche Beflaggung des Rathauses mit unserer Stadtflagge soll damit ein öffentliches
Bekenntnis zu unseren regionalen Wurzeln darstellen, die Stadtbevölkerung an Duisburger
Traditionen erinnern und die Stadtgesellschaft damit näher zusammenrücken lassen.

Gem. Tz. 2.3.1 Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über das öffentliche Flaggen können Gemeinden aus
eigener Entscheidung flaggen, wenn dies wünschenswert erscheint.

Damit die Bedeutung der regulären Beflaggungstage gemäß Beflaggungsverordnung NRW – an denen
alle Dienststellen der Stadt Duisburg zu beflaggen sind – nicht beeinträchtigt wird, bleibt die tägliche
Beflaggung auf eine Dienststelle – das Rathaus – beschränkt. Die Regelungen zur Trauerbeflaggung –
bspw. am Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus oder am Volkstrauertag – bleiben
selbstverständlich unberührt.

gez. Frederik Engeln
Vorsitzender der Junges Duisburg-Fraktion
im Rat der Stadt Duisburg


